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für Tierhalter ist auf seinen Antrag nach § 57 der 
Verordnung in jedem Veranlagungsjahr, beginnend vom
1. Juli, vom Rat der Gemeinde die Hausschlachtung von 
Ziegen, eines Schafes, eines Schweines und eines männ
lichen Kalbes, unabhängig vom Stand der Abliefe
rungsverpflichtungen, gebührenfrei zu bewilligen. 
Männliche Kälber dürfen nur bis zu einem Lebend
gewicht von 80 kg zur Schlachtung freigegeben werden. 
In besonderen Fällen kann der Rat der Gemeinde nach 
individueller Prüfung zur Sicherung der Fleisch- und 
Fettversorgung des Erzeugers und seiner Arbeitskräfte 
diese Ausnahmegenehmigung zu einer Hausschlachtung 
auch vor Beginn des III. Quartals bewilligen.

(2) Erteilt der Rat der Gemeinde die Bewilligung 
nach Abs. 1 nicht innerhalb drei Tagen, so geht die 
Zuständigkeit an die Abteilung Erfassung und Auf
kauf des Rates des Kreises. Es ist untersagt, diese Be
willigung an bestimmte Bedingungen der Erfüllung des 
Ablieferungssolls zu binden, jedoch ist die Verordnung 
vom 3. Februar 1955 zur Bekämpfung der Schweinepest 
und der ansteckenden Schweinelähme (GBl. I S. 221) 
zu beachten.

§ 44
Genehmigung von Hausschlachtungen nach Erfüllung 

des Ablieferungssolls
(1) Werden über das in der Ausnahmeregelung des 

§ 43 festgesetzte Ausmaß Schlachtgenehmigungen be
antragt, so hat der Rat der Gemeinde vor Erteilung 
der Genehmigung zu prüfen, ob nachstehende Voraus
setzungen am Tage der Ausstellung der Genehmigung 
erfüllt sind:

a) die termingemäße Erfüllung der AbiieferungsVer
pflichtungen in Getreide, Ölsaaten und Kartoffeln 
(im I. und II. Quartal die volle Erfüllung des 
Ablieferungssolls des Vorjahres),

b) bei Schlachtvieh die Erfüllung des Solls für die 
abgelaufene Zeit und das laufende Quartal,

c) bei Milch die Erfüllung des Solls für die abge
laufene Zeit und den laufenden Monat,

d) bei Eiern die Erfüllung des Solls für die abgelau
fene Zeit und für das laufende Quartal mit Aus
nahme des I. Quartals und des Monats April, 
in dem jeweilig das Monatssoll erfüllt sein muß.

Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so kann die 
Genehmigung nicht erteilt werden. (Bei Tierhaltern, 
die von der Pflichtablieferung nach § 24 Abs. 1 Buchst, a 
und nach § 27 Abs. 1 Buchstaben a und b der Verord
nung befreit sind, entfällt der Nachweis der in diesem 
Absatz festgesetzten Bedingungen.)

In besonderen Fällen kann der Rat der Gemeinde 
nach Beratung mit dem Erfassungsaktiv eine Ausnahme 
von diesen Bestimmungen zulassen.

(2) Für Ziegenlämmer und Zickel bis zum Alter von 
drei Monaten bedarf es keiner Erteilung einer Ge
nehmigung; die Felle dieser Tiere sind an die zustän
dige Erfassungsstelle des Erfassungsorgans (tR) abzu
liefern.

(3) Nur der für den Wohnsitz des Antragstellers zu
ständige Rat der Gemeinde ist zur Erteilung einer 
gebührenfreien Hausschlachtungsgenehmigung berech
tigt.

(4) Bei der Erteilung der Schlachtgenehmigung für 
Rinder sind die Aussichten der weiteren Entwicklung 
der Viehhaltung in jedem einzelnen Falle prüfen.

§ 45
Bestätigung der Zucht- und Nutzuntauglichkeit 

bei Hausschlachtungen
Zur Schlachtung von Vater- oder Muttertieren ist 

dem Rat der Gemeinde eine entsprechende Zucht- und 
Nutzuntauglichkeitsbescheinigung vorzulegen.

§ 46
Form des Antrages auf Erteilung der Genehmigung 

zur Hausschlachtung
(1) Alle Personen, die eine Hausschlachtung beab

sichtigen, haben dem Rat der Gemeinde auf dem vor
geschriebenen Vordruck einen Antrag zur Genehmigung 
der Hausschlachtung einzureichen.

(2) Anträge auf Genehmigung der Hausschlachtung 
sollen nach Prüfung der Angaben der Erzeuger binnen 
drei Tagen nach Einreichung genehmigt werden, wenn 
die Einhaltung der festgesetzten Bedingungen nach
gewiesen ist.

In die Genehmigung ist das Schlachtgewicht der 
Tiere einzutragen.

(3) Kann die Erfüllung der Bedingungen nach §§ 43 
und 44 nicht nachgewiesen werden, so ist der Antrag 
innerhalb der gleichen Frist schriftlich abzulehnen. Ge
gen die Ablehnung kann der Erzeuger beim Rat des 
Kreises, Abteilung Erfassung und Aufkauf, Einspruch 
erheben. Der Rat der Gemeinde hat sämtliche für die 
Entscheidung notwendigen Unterlagen vorzulegen. Die 
Abteilung Erfassung und Aufkauf beim Rat des Kreises 
hat innerhalb zehn Tagen zu entscheiden. Ihre Ent
scheidung ist endgültig. Vor der Entscheidung ist zu 
prüfen, ob nicht etwa zur Zeit bestehende viehseuchen- 
gesetzliche Anordnungen die Schlachtung verbieten.

(4) Die Hausschlachtungsgenehmigung ist nicht über
tragbar. Der Rat der Gemeinde behält den Kontroll
abschnitt zurück, der restliche Teil wird dem Antrag
steller ausgehändigt. Die Genehmigung ist in die Er
zeugerkartei einzutragen.

(5) Auf der Rückseite des Vordruckes der Haus^
Schlachtungsgenehmigung ist zu bescheinigen:

*
a) vom Hausschlächter die Durchführung der Haus

schlachtung,
b) vom Fleischbeschauer die Durchführung der 

Fleischbeschau,
c) von der Erfassungsstelle des Erfassungsorgans (tR) 

die Ablieferung der Haut, des Croupons, der Hör
ner, Hufe, Hornschuhe, Borsten usw.

(6) Der Erzeuger hat den Vordruck innerhalb eines 
Monats nach Ausstellung mit den Bestätigungen nach 
Abs. 5 dem Rat der Gemeinde zurückzugeben, wobei 
er den Kontrollabschnitt 2 zurückerhält. Wird die 
Schlachtung nicht innerhalb eines Monats nach der 
Genehmigung durchgeführt, so wird die erteilte Ge
nehmigung ungültig.

(7) Der genehmigte nicht verwendete Antrag ist dem 
Rat der Gemeinde zurückzugeben. Die zurückgegebenen 
Vordrucke sind vom Rat der Gemeinde mindestens ein 
Jahr zu Kon trollzwecken aufzubewahren.

§ 47 
Hausschlächter

Bei der Durchführung von Hausschlachtungen sind 
zur Sicherung einer richtigen Enthäutung der Tiere 
folgende Bestimmungen zu beachten:


